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. 2. 

1585 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 30. November 1976 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gebührengesetz 1957 

geändert wird 

Änderungen gegenüber dem Gesetzent~~rf in 364 der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im 

Gegenstand gegenüber dem Gesetzentwurf in 364 der Beilagen 

zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates, 

XIV. GP, folgende Änderungen beschlossen: 

'Im, Artikel I Z ~ 12 hat der erste Satz zu lauten! 

n12" Im § .14 Tarifpost 5 haben in den Abs .. 1 und 
Abs .. 4-die 1tlorte ·von jedem Bogen' und. in. den Abs .. 2 und 

Abs .. 3 die t-lcrte 'vom ersten Bogen l:~U entfalleu_ Im Abs. 2 

ist um. Schluß der Z. 5 der ?'.lukt d1.n:,~h einen Strichpunkt ZD. 

ers etz en und . a ls Z "'. 6 anzufügen: n 

.. Artikel I Z. 13 hat zu lauten: 

U1'Z :,;. 

zu lauten: 
Im § 14- Tarifpost 6 Abs. 5 haben die Z .. 3- lL"ld 9 

'3 ... Gesuche um die Verleihung eines StipendiurIls sm·;ie 

Eingaben in Unterrichtsangelegenheiten (einschließlich Be
grUndung und :Beendigung des Schulve:.i:'häl tnisses) und in Prüfungz-

.angelegenheiten öffentlicher oder mit dem Öffentlichkeitsrecb.t 
ausgestatteter Schulen mit Ausnahme von Eingaben im Verfahren 
betreffend Eignung_serklärung von Unterrichtsmitteln, Exter-·'.· 
nistenprüfungen, Nostrifikation. ausländischer Zeugnisse, Er~ 

satzbestätigungen .. für verlorene Zeugnisse; 1 

'9 .. Eingaben um Befreiung von der Rundfund-: Fernseh
rundfunk- und Fernsprechgebühr;' 

als Z ... 10 und 11 sind anzufügen: 
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t 10~ Eingaben öffentlich-rechtlich Bediensteter und 

'11. Ei.nga ben im Stü.dien:.;- und Prufungm'resen der TJni
ye::sitäten~ Kunsthochschulen, der Akademie der bildenden 

Künste' in Hieu und" der kirchlichen theologischen. IJ eb.J:.ans tal

ten (Artikel V § 1 des Konkordates zwischen dem Heiligen 

St.uhle und der Republik Österrei.ch, BGEl .. II Nre 2/1934), ein
schließlich'der Eigaben an diese Einrichtungen im Bereich der 
Studienberechtigung, mit Ausnahme folgender Eingaben: 

a) Antrag auf Erlaß des St-..ldienbeitrages durch aus-
ländische Studierende~' 

b) A;J.suchen um Zulassung zur Universitäts-Sprachprufung, 
c) Ansuchen um Ausstellung eines Duplikates, 
d) Ansuchen um Beurlaubung, 

e) Ansuchen um 1-Jiederverleihung des akademischen Grades ,., 

t) Ansuchen um Nostrifizierung eines ausländischen 
akademischen Grades; 

g) Ansuchen um }3eHilligung zur Führung eines ehren""'!' 

halber verliehenen ausländischen akademischen Grades • .' U 

--
-Artikel I Z. 18 hat zu lauten: ': .~. 

Itlm § 14 Tarifpcst 14 Abs. 1 Z. 2' ist der Betrag von 
2 ll-OO S durch den Betrag von 42 000 S zu ersetzen .. ·· 

Im Abs .. 2 haoen die Z" 4- und 6 'zu.' lauterr-f 

t4. Zeugnisse von äffentliehen oder mit dem Örfentlich
keitsrecht ausgestatteten -Schulen miot Ausnahme der Zeugnisse 

- über Lehramtsprüfungen und Diplomprüfungen von Akademien oder 

ver-.-Iandten Lehranstal ten und diesen vergleichbaren Schulen 
sowie der Zeugnisse über E:~ernistenprüfungen;' 

'6. Zeugnisse im Universitäts- und Kunsthochschulbereich, 
im Bereich der Akaä.emie der bildenden Kiinste in Wien und der 
kirchlichen theologischen Lehranstalten (Artikel V § 1 des 
Konkordates zwischen dem Heiligen Stuhle und der Republik 

Österreich, BGEl. 11 NI' .. 2/1934), einschließlich der Zeug
nisse dieser Eiurichtungen im Rahmen der Studienl)erechtigung, 

mi t Ausnahme folgender Zeu.gnisse: 
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a) Ausweise für Studierende, 

b) Zeugnisse i1ber die Universi tätssprachp::rüfung, 
c) Abschlußzeugnisse für Rochschulkurse und für 

Hochschullehrgänge einschließlich jener, die als 

Vorbereitungslehrgänge für ausländische Studierende 
eingerichtet sind, 

d) Staatsprüfungszeugnisse, Rigorosenzeugnisse und ab
schließende DiploUlprüfungszeugnisse, 

e) Abschlußbescheinigungen, 

f) Urkunden über die Verleihung eines al;:ademischen 
Grades. In 

. I 

4. Artikel I Z. 27 hat zu lauten: 

1127. Im ß 20 ist am Schluß der Z .. 4 der Punkt durch 

einen Strichpuukt zu ersetzen und als Z ~ 5 anzufügen: . 

'5. Sicherungs- und Erfüllungsgeschärte - ausgenommen 

Wechsel - zu Darlehensverträgen und Kreditvert;r~gen(ein

schließlich Haftungs- und Garantiekrediten)mit Krediticsti
tuten,der Oesterreichischen Nationalbank, der Österreici:.ischen 

Postsparkasse, den Versicherungsunternehmungen und de~ Bau
sparkassen, sofern über den Darleheus- ouer Kreditvertrag im 

Inland eine Urkunde errichtet oder eine im Ausland errichtete 

Urkunde in einer für die Entstehung der GebührenpIlicht maß

geblichen \.[eise (§ 16 Abs. 2) in das Inland gebracht wurde.' n 

5. Artikel-I-Z. 47 hat zu lauten: 

"47. Der § 33 Tarifpost 19 hat zu lauten: 

'19 K red i t ver t r ä g e 

(1) Kredityerträge, mit welchen den Kreditnehmern die 

Verfügung über einen bestimmten Geldbetrag- in inlän.discher 

Währung eingeräunt wird, von der vereinbarten Kreditsumme 
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1. wenn der Kreditnehmer über die Kredit

summe nur einmal oder während. einer bis zu fünf 
Jahren vereinbarten Dauer des Kreditvertrages 
mehrmals verfügen kann ....... ~ ........ _ ........... - .......... 0,8 v.li .. ; 

2. im übrigen ................ 5 .... $I tI: ........ : b i) • 111 ., •• 1 '0.5 ·v. H.: ~ 

(2) Auf Kreditverträge von Gesellschaftern an ihre Ge

sellschaft sind die Bestimmungen des § 16 Abs .. 6 und des § 33 
Tarifpost 8 Abs .. 4 sinngemäß anzuwenden .. -: 

(3) Den Kreditverträgen stehen gleich die im Zusammen
hang mit dem Ankauf von Forderungen aus \{arenlie.ferungen 
oder Dienstleistungen getroffenen Vereinbax~ngen über die 

Gewährung eines Rahmens für die InanspI~chnah~e von An
zahlungen •. 

(4) Ge·bührenfrei sind· 

1 .. Prolongationen von Kredi t·;,rerträgen, für die nach 

diesem Bunde~gesetz eine Gebühr zu entrichten war, bis zu 

einer Dauer des KreditverhältnissC's von fünf' Jahren; bei . 

wiederholten Prolongationen jene, mit den~n nieht erstmals 
ein Vielfaches von fünf Jahren überschritten wird; 

2. Verträge über Kredite an Kreditinstitute, die Oester
reichische Nationalbank., die Österreich:Lsche Postsparkasse und 

an Bauspark.assen; 
3. Verträge über Kredite von Kreditinstituten, der 

Oesterreichischen Nationalbank und der Österreichi.schen Post

sparkasse an ausländische Kredi tnehmer, die im Inland ''lieder 
einen lilobnsi tz (gewöhnlichen Aufellthal t) noch ihre Geschä.fts
leitu.ng oder ihren Sitz haben; 

4. Kreditverträge zur Finanzierung von Ausfuh;r:geEichä.ften. 
von Krediten, des Erwerbs von Forderungen aus Ausfuhl~geschäf
ten und von Beteiligungen, sm.;ei t dafür der Bundesnir:!.ister 
für Finanzen namens des Bundes eine Haftung nach dem Ausfuhr-

~ .. 

förderungsgesetz 1964 übernomoen hat, sowie deren Refinan
zierung; 

5. Verträge über Kredi·~e, d.ie au~ Ni tt~l!1 der E:;:p~rt.fonds 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung refinanziert werden; 

6 .. Verträge über Kredite aus 11i tteln des ERP-]'onds 

CEigenblock, Nationalbankblock) • I h. 
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Im Artikel I Z. 49 hat im Abs. 1 der Tarifpost 21 
die Z.> 2 zu entfallen, > die bisherige Z .. 3 erhält die Be

zeichnung Z. 2 • Im Abs. 2 haben die Z. 2 und Z. 3 zu 

lauten: 

"2. Zessionen zwische& Kreditinstituten, der'Oester

.reicohischen Nation~lbank, der Österreichischen Postsparkasse 

und den Bausparkassen; 
3 .. "Zessionen yon Forderungen ~u>s lJarenlieferungen oder 

> " " 

Dj..enstleistui?-gen an Kreditinstitute s?';'lei t > es sich nicht um 

ein Sicherung§~'a:ex:! Er.füllungsgesch~ft ohand~it _ u 

.. ~ . 

6. Artikel I Z. 50 hat zu lauten: 

U50 .. Dem.. § 33 Tarifpoßt 22 sintJ. als sechster und 

siebenter Absatz anzufügen: 

'(6) Die Gebi!hr ist ohne Rücksicht auf ihre Höhe in 

Stempelmarken zu entrichten. 

(7) Gebührenfrei sind 

1. Finanzwechsel und deren Prolongationen, die für 

einen ERP~-Kredit beigebracht werden miissen., sofern sie mit 

eJ..nem von der Oesterreichischoen Nationalbank oder von einem. 

von der Geschäftsführung des ERP-Fonds ermächtigten Kredit-" 
institut zu f,ertigenden Vermerk über das -Vorliegen der 

Voraussetzungen für die Gebührenfreiheit na.ch dieser Be

stimmung versehen sind; 

2. Finanz\vechsel und deren Prolongationen, die für 

einen Kredit, für den eine Refinanzierungszusage der Export
~onds-Gesellschaft mit beschränkter Haftung besteht, beige

bracht "1erden müssen, sofern sie mit einem von der Export-o. 
feinds-Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder von einem 

von dieser ermächtigten Kreditinstitut zn fertigenden 

Verme;t'k über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Ge"": 
bühren:freiheit nach dieser Bestimmung versehen sind.' " 

1585/BR der Beilagen - Änderungen im Plenum NR (gescanntes Original) 5 von 6

www.parlament.gv.at



- 6 -

Artikel-TI hat zu lauten: 

"Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz ist· auf alle Tatbestände anz.u-.
llenden, die nach dem 31. Dezember 1976 verwirklicht werden.:' 

(2) Kreditverträge, über die v;or dem Inkrafttreten. 
dieses Bundesgesetzes Urkunden gemäß § ~15 in der Fassung 

des Artikels I Z. ·21 "dieses Bundesgesetzes öder gemäß § 18 

errichtet Wurden, ,gelten, ·'sO\"lei,t dies~ Kreditverträge an 

30. Juni 1977 noch bestehen oder- soweit der in Ansp~~ch ge

nommene Kredit. noch nicht zurü,ckgezahlt ist 2 ia. diesem Zeit....:. 

punkt im Inland al.s neuerlich beurkundet ~ so.fern .hieriiber. 

nicht bereits eine andere die Gebührenpflicht begrlindende 

Urkunde errichtet WG..rde .. Ausgenommen sind Krecli·tverträge 

mit einer nur einmal verfügbaren Kreditsumme -) l.ienn diese 

nicht mehr als·1 11illion S beträgt oJ.l~r der Vertragsabschluß 

am 30. Juni 1977 länger als acht tlonat~ zUTückliegt~ 

(3) Ist ein vor Inkrafttreten ~ieses Bundesgesetzes der 

GebiL.'1r unterliegendes ~ec:ltsgeschäft \":lr dem Inkrafttreten die-

ses Bundesgesetzes durch Aust2.usch VO!l Bri.efen oder dur,ch son

Sti.ge sc·hriftliche r,!i tteilungen zustandegeko:nrr..en und ist dafür 

noch keine Gebührenschuld en,tstanden, so en.tsteht die Gebühren.
schuld roi t dem amtlichen G8brauch. 11 

8. Artikel 111 hat zu lauten: 

ttArtikel III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 
Bundesminister für Finanzen betraut." 

'. 
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